
Landgericht Berlin
Az.: 83 T 242/20

58 XVII 79/16 AG Mitte

Beglaubigte Abschrift

Ts. OEZ. 2920

Beschluss

In dem Verfahren bezüglich

- Betroffener, Betroffener -

Weitere Beteiligte:

- Betreuer und Beschwerdeführer -

hat das Landgericht Berlin - Zivilkammer 83 - durch die Richterin am Landgericht  ais Ein-

zeirichterin am 10.12.2020 beschlossen:

Auf die Beschwerde des Betreuers vom 03. August 2020 wird der Beschluss des Amtsgerichts

Berlin Mitte vom 17. Juii 2020 aufgehoben.

Gründe:

Die gemäß § 58 Abs. 1 FamFG, § 11 Abs. 1 RPflG zulässige Beschwerde gegen den Beschiuss

des Amtsgerichts vom 17.07.2020 ist begründet.

Nach §§ 1908i, 1840 Abs. 2 BGB ist der Betreuer verpflichtet, dem Gericht gegenüber seine Ver

mögensverwaltung ordnungsgemäß Rechnung zu legen. Die Rechnung muss eine geordnete

Zusammenstellung sein, d.h. Einnahmen und Ausgaben im Rechnungsjahr schriftlich so klar und

übersichtlich darsteilen, dass das Gericht ohne Zuziehung von Sachverständigen einen Überblick






